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Gemeinde Obertilliach
A-9942 Obertilliach, Dorf 4 – Bezirk Lienz

Aktenzahl: 0041-2022-26-KU-12
Obertilliach, am 31.10.2025

Kundmachung
Änderung Raumordnungskonzept – Bereich des Gst. 2878/5, KG Obertilliach

Der Gemeinderat der Gemeinde Obertilliach hat in seiner Sitzung vom 22.10.2025 zu 
Tagesordnungspunkt 12 gemäß § 67 Abs. 1 lit c in Verbindung mit § 63 Abs. 4 des Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 101, idgF, beschlossen, den vom 
Planer Raumgis Kranebitter ausgearbeiteten Entwurf vom 15.10.2025, über die 
Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts der Gemeinde Obertilliach, durch vier 
Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Obertilliach vor:

Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes im Bereich der Gp. 2878/5 KG 
Obertilliach von derzeit „Landwirtschaftlich wertvolle Freihaltefläche (FA)“ gem. § 27.2 j 
TROG 2022 in künftig baul. Entwicklung Vorwiegend gewerblich gemischte Nutzung M 1 
/ z1 / D1: „Charakteristik: Allgemeines Mischgebiet an der B 111. Entwicklung: Standort 
für gewerbliche Klein- und Mittelbetriebe. Voraussetzung für die Freigabe der 
unbebauten Flächen ist die Sicherstellung der verkehrsmäßigen Erschließung.“ gem. § 
31.1 e, i TROG 2022

Die 4-wöchige Auflage erfolgt von

31. Oktober 2025 bis einschließlich 29. November 2025

Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext und Pläne, Erläuterungsbericht - liegen 
während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im Gemeindeamt zur 
Einsichtnahme auf.
Die Kundmachung kann auch auf der Homepage der Gemeinde Obertilliach unter 
http://www.obertilliach.gv.at abgerufen werden.

Gleichzeitig wurde gemäß § 67 Abs. 1 lit. c TROG 2022 der Beschluss über die dem 
Entwurf entsprechende Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes gefasst.

http://www.obertilliach.gv.a/


Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird.

Gemäß § 63 Abs. 4 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde Obertilliach 
ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, die in der Gemeinde Obertilliach eine 
Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht, bis spätestens eine Woche 
nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den aufgelegten 
Änderungen des Entwurfs abzugeben.

Für den Gemeinderat:
Der Bürgermeister
(Matthias Scherer)

angeschlagen am: 31.10.2025
abgenommen am:
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